
Mit der Ökosozialen Steuerreform hat 
der österreichische Gesetzgeber zahl-
reiche Maßnahmen geschaffen, durch 
die Steuerpflichtige finanziell ent-
lastet werden sollen. Als eine solche  
Maßnahme kann der Investitions-
freibetrag genannt werden, der mit  
Wirksamkeit per 1.1.2023 für weitere 
Investitionsanreize sorgen soll. 

Hierzu treten nun zusätzlich begünsti-
gend die Regelungen der Verordnung 
für Wirtschaftsgüter, deren Anschaffung 
oder Herstellung für Zwecke des Inves-
titionsfreibetrags dem Bereich Ökologi-
sierung zuzuordnen ist (sog. Öko-Inves-
titionsfreibetrag-VO; kurz: Öko-IFB-VO)  
und die mit 24.5.2023 kundgemacht 
wurden. 

Die Öko-IFB-VO sieht im Allgemeinen 
vor, dass abweichend vom gesetzlichen 
Investitionsfreibetrag, dem zufolge 

grundsätzlich 10 % der Investitions-
summe von der Steuerbemessungs-
grundlage abgezogen werden dürfen, 
der Investitionsfreibetrag im Bereich 
der Ökologisierung sogar 15 % beträgt. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
des erhöhten Investitionsfreibetrags  
ist, dass Wirtschaftsgüter angeschafft 
werden, die dem Bereich der Ökologi-
sierung zuzuordnen sind. Um etwaige 
Unklarheiten auszuschließen, nimmt 
die Öko-IFB-VO eine ausdrückliche und 
abschließende Aufzählung jener Wirt-
schaftsgüter vor, die dem begünstigten 
15%igen Investitionsfreibetrag zugäng-
lich sind. 

Besonders relevant erscheinen in die-
sem Zusammenhang folgende Wirt-
schaftsgüter: 

1. Emissionsfreie Fahrzeuge ohne  

Verbrennungsmotor sowie E-Lade-
stationen; 

2. Fahrräder, Transporträder sowie 
Spezialfahrräder jeweils mit und 
ohne Elektroantrieb und Fahrradan-
hänger; 

3. Wirtschaftsgüter zur Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Quellen; 

4. Anlagen zur Speicherung von Strom 
in Form eines stationären Systems, 
das elektrische Energie aus erneuer-
baren Quellen aufnimmt und in einer 
zeitlich verzögerten Nutzung wieder 
zur Verfügung stellt. 

Ausdrücklich festgehalten wird zudem, 
dass die Bestimmungen der Öko-IFB-VO 
erstmals auf Anschaffungen und Her-
stellungen nach dem 31.12.2022 anzu-
wenden sind. 
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Was regelt die neue Öko-Investitionsfreibetrag- 
Verordnung?
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Zuverdienst bei  
Familienbeihilfe

Nähere Informationen dazu  

finden Sie auf Seite 3 
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Steuerliche Behandlung von bestimmten Gutschriften 
von Krankversicherungsbeiträgen
Das Finanzministerium hat sich im Zuge 
einer Anfragebeantwortung zur steuer-
lichen Behandlung der Gutschrift von 
bestimmten Krankenversicherungsbei-
trägen geäußert. Im Folgenden finden 
Sie eine Zusammenfassung dazu:

Gutschrift von Krankenversicherungs-
beiträgen bei geringer Beitragsgrund-
lage

Ab dem Kalenderjahr 2022 steht kran-
kenversicherten Personen mit geringer 
Beitragsgrundlage entsprechend den 
besonderen Regelungen des Gewerb-
lichen Sozialversicherungsgesetzes 
(GSVG) und des Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetzes (BSVG) eine Gutschrift 
zu.

Diese Gutschrift stellt dem Grunde nach 
eine Betriebseinnahme dar. Wird im Rah-
men der Berücksichtigung von Pflicht-

versicherungsbeiträgen als Betriebs-
ausgaben nur der nach Verrechnung 
mit der Gutschrift verringerte Betrag 
berücksichtigt, ist das korrekte steuer-
liche Ergebnis sichergestellt, sodass die 
Gutschrift nicht als Betriebseinnahme 
erfasst werden muss.

Außerordentliche Gutschrift auf Grund 
von Teuerung nur in 2022

Im Kalenderjahr 2022 steht kranken-
versicherten Personen mit geringer und 
mittlerer Beitragsgrundlage entspre-
chend den Regelungen des GSVG und 
BSVG eine außerordentliche Gutschrift 
zwecks Teuerungsausgleich zu.

Diese außerordentliche Gutschrift ist 
steuerfrei bzw. nicht als Betriebsein-
nahme zu erfassen. Die Sozialversi-
cherungsbeiträge bleiben ungekürzt 
abzugsfähig, auch wenn die automa-

tische Verrechnung mit vorgeschrie-
benen Beträgen zu einer Verringerung 
des Zahlungsbetrages im Umfang der 
außerordentlichen Gutschrift führt.

Im Rahmen der Gewinnermittlung ist 
die außerordentliche Gutschrift nicht 
als Betriebseinnahme zu erfassen. Die 
ungekürzten Krankenversicherungs-
beiträge sind als Betriebsausgaben zu 
berücksichtigen. 

Das Einkommensteuergesetz sieht aller-
dings eine Hinzurechnung zur Steu-
erbemessungsgrundlage bei einem 
Einkommen im Zuflussjahr von über  
€ 24.500,00 vor. Dies erfolgt im Rah-
men der Einkommensteuerveranlagung 
automatisch. Eine erfolgte Datenüber-
mittlung ist in FinanzOnline ersichtlich. 
Vom Empfänger der außerordentlichen 
Gutschrift sind dazu keine Maßnahmen 
zu setzen.  

Welche Unterlagen unterliegen einer Lohnkontrolle?

Mitunter wird im Rahmen einer GPLB-
Prüfung (Gemeinsamen Prüfung Lohn-
abgaben und Beiträge) beanstandet, 
dass angeforderte Lohnunterlagen 
unvollständig oder nicht korrekt geführt 
sind. Um hier teure Strafen zu vermei-
den, empfiehlt es sich, nachfolgende 
Unterlagen stets vollständig und kor-
rekt zu führen:

Lohnkonto

Jeder Dienstgeber ist verpflichtet, für 
bei ihm beschäftigte Dienstnehmer 
ein Lohnkonto zu führen. Im Rahmen 
des Lohnkontos sind neben den per-
sönlichen Daten des Dienstnehmers 
die Höhe der empfangenen Bezüge 
sowie die abgeführten Lohnabgaben 
und deren beitragsrechtliche Grund-
lagen anzuführen. Die Pflichtangaben 
des Lohnkontos sind der Lohnkonten-

verordnung zu entnehmen. Kann das 
Lohnkonto im Prüfungsfall nicht vorge-
legt werden, so stellt dies eine Finanz-
ordnungswidrigkeit dar, die mit Strafen 
bis zu € 5.000,00 geahndet wird.

Arbeitszeitaufzeichnungen

Dienstgeber sind verpflichtet, für 
alle vom Arbeitszeitgesetz erfassten 
Dienstnehmer Arbeitszeitaufzeichnun-
gen zu führen. Aus diesen Aufzeich-
nungen muss neben der täglichen und 
wöchentlichen Arbeitszeit auch die täg-
liche und wöchentliche Ruhezeit hervor-
gehen. Werden Dienstnehmer während 
der wöchentlichen Ruhezeit, der Ersatz-
ruhe oder der Feiertagsruhe beschäftigt, 
sind Ort, Dauer und Art der Beschäfti-
gung zu vermerken. Beginn und Ende 
der Ruhepausen sind ebenfalls zu erfas-
sen. Bei Durchrechnung der Arbeitszeit 

(z. B. Gleitzeit) müssen auch Beginn 
und Dauer des Durchrechnungszeitrau-
mes festgehalten werden. Die verwal-
tungsstrafrechtliche Verantwortung für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Arbeitsaufzeichnungen liegt dabei stets 
beim Dienstgeber.

Weitere relevante Unterlagen

Neben dem Lohnkonto und den Arbeits-
aufzeichnungen werden für Prüfungs-
zwecke häufig unter anderem nachfol-
gende Unterlagen angefordert:

 • Dienst- und Lehrverträge oder Dienst-
zettel

 • Allenfalls vorliegende Betriebsverein-
barungen

 • Urlaubs-, Krankenstands- und andere 
Abwesenheitsaufzeichnungen

 • Überstunden-, Provisions-, Akkord- 
und sonstige leistungsabhängige 
Lohnaufzeichnungen

 • Branchenspezifische Unterlagen 
(z. B. Abrechnungen der Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse etc.)

 • Fahrtenbücher und Reisekostenab-
rechnungen 
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Studierende dürfen ab dem Kalender-
jahr, in dem sie das 20. Lebensjahr voll-
enden, pro Jahr € 15.000,00 verdienen, 
ohne eine etwaig zustehende Familien-
beihilfe zu verlieren.

Für diese Grenze ist das zu versteu-
ernde Einkommen relevant: Brutto-
gehalt (ohne Sonderzahlungen) minus 

Sozialversicherungsbeiträge. 

Lehrlingsentschädigungen, Waisen-
pensionen und jenes Einkommen, das 
vor oder nach Zeiträumen erzielt wird, 
für die Anspruch auf Familienbeihilfe 
besteht, bleiben unter anderem außer 
Betracht. Für die Zuverdienstgrenze 
der Familienbeihilfe ist eine „Jahres-

durchrechnung“ relevant, d. h. es gibt 
keine monatliche Betrachtungsweise. 

Übersteigt das Einkommen im Kalen-
derjahr die Zuverdienstgrenze, ist 
jener Teil der Familienbeihilfe, der den 
Grenzbetrag von € 15.000,00 über-
schritten hat, zurückzuzahlen. 

FAMILIENBEIHILFE: WIEVIEL KÖNNEN STUDIERENDE DAZUVERDIENEN?

Wie wird die Handy-Signatur von ID Austria abgelöst?

Schon bisher konnte man mit der Handy- 
Signatur oder der Bürgerkarte unter-
schiedlichste digitale Angebote nutzen. 
Die ID Austria stellt eine Weiterentwick-
lung der Handy-Signatur bzw. der Bür-
gerkarte dar und wird diese ablösen. Mit 
der ID Austria können sich Menschen 
online ausweisen und digitale Services 
nutzen.

Welche Anwendungen sind mit der  
ID Austria möglich?

 • Digitale Behördenservices, wie z. B. 
An- und Abmeldungen des Haupt-
wohnsitzes oder Wahlkarte beantra-
gen über oesterreich.gv.at oder der 
App „Digitales Amt“

 • Elektronisches Postamt für behördli-
che Schriftstücke bei elektronischer 
Zustellung

 • Elektronische rechtssichere Unter-
schrift von Verträgen

 • Digitale Ausweise: Basis zur digitalen 
Ausweisplattform – z. B. digitaler Füh-
rerschein mit der App eAusweis am 
Smartphone.

Die Österreichische Gesundheitskasse 
(ÖGK) weist darauf hin, dass z.  B. 
Dienstgeber, Geschäftsführer oder 
Steuerberater bei Nutzung der e-Servi-
ces (z. B. WEBEKU, ELDA) der ÖGK via 
Unternehmensserviceportal die Umstel-
lung auf die ID Austria vornehmen wer-
den müssen, um diese Services weiter 
in Anspruch zu nehmen. Im Folgenden 
finden Sie einen Überblick, wie dieser 
Umstieg erfolgen kann.

Die ID Austria mit Basisfunktion 
umfasst alle Funktionen der Handy- 

Signatur. Signaturen mittels SMS-TAN 
sind möglich. Eine Verlängerung der 
Basis ID Austria ist nicht möglich.

Die ID Austria mit Vollfunktion bietet 
zusätzliche Services (z. B. Ausweisfunk-
tion am Mobiltelefon), die auch künftig 
erweitert werden. Signaturen mit SMS-
TAN sind nicht möglich.

Wie erfolgt der Umstieg von Handy- 
Signatur auf ID Austria?

 • Bestehende Handy-Signatur wurde 
von einer Behörde (z. B. über Finanz- 
Online) registriert: Diese kann in 
der App „Digitales Amt“ auf eine ID  
Austria mit Vollfunktion aufgewertet 
werden.

 • Bestehende Handy-Signatur wurde 
nicht von einer Behörde (z. B. bei Post-
amt oder Gesundheitskasse) regis-
triert: In der App wird ein Umstieg 
auf die Basisfunktion der ID Austria 
möglich sein. Anmeldedaten und Gül-
tigkeitsdauer der Handy-Signatur 
werden übernommen. Möchte man 
auch die Vollfunktion nutzen, so ist 
eine Registrierung bei einer Behörde 
erforderlich. Eine Verlängerung der ID  
Austria mit Basisfunktion ist nicht 
möglich.

Wenn Sie noch keine Handy-Signatur 
besitzen, ist der Besuch einer Regist-
rierungsbehörde erforderlich. Wer in 
Zukunft einen österreichischen Reise-
pass beantragt, wird automatisch die 
ID Austria erhalten, außer man lehnt es 
ausdrücklich ab.

Weitere detaillierte Informationen zur 
ID Austria und eine Liste der Regis-
trierungsbehörden finden Sie unter  
www.oesterreich.gv.at/id-austria. 
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Steuerliche Behandlung von bestimmten Gutschriften 
von Krankversicherungsbeiträgen
Das Finanzministerium hat sich im Zuge 
einer Anfragebeantwortung zur steuer-
lichen Behandlung der Gutschrift von 
bestimmten Krankenversicherungsbei-
trägen geäußert. Im Folgenden finden 
Sie eine Zusammenfassung dazu:

Gutschrift von Krankenversicherungs-
beiträgen bei geringer Beitragsgrund-
lage

Ab dem Kalenderjahr 2022 steht kran-
kenversicherten Personen mit geringer 
Beitragsgrundlage entsprechend den 
besonderen Regelungen des Gewerb-
lichen Sozialversicherungsgesetzes 
(GSVG) und des Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetzes (BSVG) eine Gutschrift 
zu.

Diese Gutschrift stellt dem Grunde nach 
eine Betriebseinnahme dar. Wird im Rah-
men der Berücksichtigung von Pflicht-

versicherungsbeiträgen als Betriebs-
ausgaben nur der nach Verrechnung 
mit der Gutschrift verringerte Betrag 
berücksichtigt, ist das korrekte steuer-
liche Ergebnis sichergestellt, sodass die 
Gutschrift nicht als Betriebseinnahme 
erfasst werden muss.

Außerordentliche Gutschrift auf Grund 
von Teuerung nur in 2022

Im Kalenderjahr 2022 steht kranken-
versicherten Personen mit geringer und 
mittlerer Beitragsgrundlage entspre-
chend den Regelungen des GSVG und 
BSVG eine außerordentliche Gutschrift 
zwecks Teuerungsausgleich zu.

Diese außerordentliche Gutschrift ist 
steuerfrei bzw. nicht als Betriebsein-
nahme zu erfassen. Die Sozialversi-
cherungsbeiträge bleiben ungekürzt 
abzugsfähig, auch wenn die automa-

tische Verrechnung mit vorgeschrie-
benen Beträgen zu einer Verringerung 
des Zahlungsbetrages im Umfang der 
außerordentlichen Gutschrift führt.

Im Rahmen der Gewinnermittlung ist 
die außerordentliche Gutschrift nicht 
als Betriebseinnahme zu erfassen. Die 
ungekürzten Krankenversicherungs-
beiträge sind als Betriebsausgaben zu 
berücksichtigen. 

Das Einkommensteuergesetz sieht aller-
dings eine Hinzurechnung zur Steu-
erbemessungsgrundlage bei einem 
Einkommen im Zuflussjahr von über  
€ 24.500,00 vor. Dies erfolgt im Rah-
men der Einkommensteuerveranlagung 
automatisch. Eine erfolgte Datenüber-
mittlung ist in FinanzOnline ersichtlich. 
Vom Empfänger der außerordentlichen 
Gutschrift sind dazu keine Maßnahmen 
zu setzen.  

Welche Unterlagen unterliegen einer Lohnkontrolle?

Mitunter wird im Rahmen einer GPLB-
Prüfung (Gemeinsamen Prüfung Lohn-
abgaben und Beiträge) beanstandet, 
dass angeforderte Lohnunterlagen 
unvollständig oder nicht korrekt geführt 
sind. Um hier teure Strafen zu vermei-
den, empfiehlt es sich, nachfolgende 
Unterlagen stets vollständig und kor-
rekt zu führen:

Lohnkonto

Jeder Dienstgeber ist verpflichtet, für 
bei ihm beschäftigte Dienstnehmer 
ein Lohnkonto zu führen. Im Rahmen 
des Lohnkontos sind neben den per-
sönlichen Daten des Dienstnehmers 
die Höhe der empfangenen Bezüge 
sowie die abgeführten Lohnabgaben 
und deren beitragsrechtliche Grund-
lagen anzuführen. Die Pflichtangaben 
des Lohnkontos sind der Lohnkonten-

verordnung zu entnehmen. Kann das 
Lohnkonto im Prüfungsfall nicht vorge-
legt werden, so stellt dies eine Finanz-
ordnungswidrigkeit dar, die mit Strafen 
bis zu € 5.000,00 geahndet wird.

Arbeitszeitaufzeichnungen

Dienstgeber sind verpflichtet, für 
alle vom Arbeitszeitgesetz erfassten 
Dienstnehmer Arbeitszeitaufzeichnun-
gen zu führen. Aus diesen Aufzeich-
nungen muss neben der täglichen und 
wöchentlichen Arbeitszeit auch die täg-
liche und wöchentliche Ruhezeit hervor-
gehen. Werden Dienstnehmer während 
der wöchentlichen Ruhezeit, der Ersatz-
ruhe oder der Feiertagsruhe beschäftigt, 
sind Ort, Dauer und Art der Beschäfti-
gung zu vermerken. Beginn und Ende 
der Ruhepausen sind ebenfalls zu erfas-
sen. Bei Durchrechnung der Arbeitszeit 

(z. B. Gleitzeit) müssen auch Beginn 
und Dauer des Durchrechnungszeitrau-
mes festgehalten werden. Die verwal-
tungsstrafrechtliche Verantwortung für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Arbeitsaufzeichnungen liegt dabei stets 
beim Dienstgeber.

Weitere relevante Unterlagen

Neben dem Lohnkonto und den Arbeits-
aufzeichnungen werden für Prüfungs-
zwecke häufig unter anderem nachfol-
gende Unterlagen angefordert:

 • Dienst- und Lehrverträge oder Dienst-
zettel

 • Allenfalls vorliegende Betriebsverein-
barungen

 • Urlaubs-, Krankenstands- und andere 
Abwesenheitsaufzeichnungen

 • Überstunden-, Provisions-, Akkord- 
und sonstige leistungsabhängige 
Lohnaufzeichnungen

 • Branchenspezifische Unterlagen 
(z. B. Abrechnungen der Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse etc.)

 • Fahrtenbücher und Reisekostenab-
rechnungen 
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Personalsuche ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Erfolgs jedes Unternehmens. Ein effektiver Weg, um dies 
zu erreichen, besteht darin, ein Anforderungsprofil zu  
schreiben (eine Liste der Fähigkeiten und Qualifi- 
kationen sowie anderer relevanter Merkmale, die Sie 
von Ihren potenziellen Bewerbern erwarten). Einerseits 
hilft dies bei der Personalsuche, indem man eine Idee 
bekommt, wo man neue Mitarbeiter ansprechen kann, 
die auf dieses Profil passen. Andererseits braucht das 
Unternehmen bestimmte Kompetenzen – diese können 
fachlich wie auch sozial sein. Von einem Anforderungs-
profil zu unterscheiden, ist eine Stellenbeschreibung, 
die insbesondere auch die zu besetzende Position in der 
Organisation des Unternehmens definiert.

Folgendes sollte unter anderem in einem Anforderungs-
profil enthalten sein:

 • Fachliche Kompetenzen, wie z. B. bestimmte IT- oder 
Sprachkenntnisse

 • Formale Anforderungen, wie z. B. erforderliche Aus- 
bildung oder Berufserfahrung

 • Soziale Kompetenzen, wie z. B. Teamfähigkeit oder 
Verhandlungsgeschick

 • Methodenkompetenz, wie z. B. Kommunikationsfähig-
keiten

Auch sollten jene Eigenschaften definiert werden, die 
zwingend vorhanden sein müssen (MUSS-Kriterien) und 
jene, die für die Erfüllung der Aufgabe hilfreich, aber 
nicht zwingend erforderlich sind (KANN-Kriterien).

WIE KANN EIN ANFORDERUNGS-
PROFIL BEI DER PERSONALSUCHE 
HELFEN?

Stand: 2.6.2023

Wie soll das Mindest-
stammkapital bei 
GmbHs abgesenkt  
werden?

STEUERTERMINE  |  JULI 2023

VERBRAUCHERPREISINDIZES
Monat Jahres-

inflation %
VPI 2020 
(2020=100)

VPI 2015 
(2015=100)

Mai 2023   9,0 119,9 129,7

April 2023   9,6 119,6 129,4

März 2023   9,2 118,8 128,5

Fälligkeitsdatum 17. Juli 2023

USt, NoVA, WerbeAbg  für Mai 

L, DB, DZ, ÖGK, KommSt für Juni 

Das Mindeststammkapital von Gesellschaften mit begrenz-
ter Haftung (GmbH) beträgt zur Zeit € 35.000,00. Bei Grün-
dung einer GmbH kann für einen Zeitraum von 10 Jahren das 
Stammkapital mit € 10.000,00 (Gründungsprivilegierung) 
angesetzt werden.

Das zur Begutachtung versandte Gesellschaftsrechts –  
Änderungsgesetz 2023 (GesRÄG 2023) umfasst nun unter 
anderem eine Absenkung des Mindeststammkapitals einer 
GmbH auf € 10.000,00 (Mindesteinlage € 5.000,00) per 
1.11.2023. Die Gründungsprivilegierung soll entsprechend 
entfallen.

Diese Änderung soll auch Auswirkung auf die sogenannte  
Mindestkörperschaftsteuer haben. Für jedes volle Kalender-
vierteljahr des Bestehens der unbeschränkten Steuerpflicht ist 
eine Mindeststeuer in Höhe von 5 % eines Viertels der gesetzli-
chen Mindesthöhe des Grund- oder Stammkapitals zu entrich-
ten. Somit würde die Mindestkörperschaftsteuer von € 437,50 
auf € 125,00 pro Vierteljahr sinken.

Mit dem GesRÄG 2023 soll auch eine sogenannte „Flexible 
Kapitalgesellschaft“ als neue Rechtsform etabliert werden, die 
sich insbesondere für Start-ups und andere innovative Unter-
nehmen eignen soll. Auch soll eine Flexible Kapitalgesellschaft 
sogenannte Unternehmenswert-Anteile ausgeben können. 
Eine Änderung im Einkommensteuergesetz soll Steuervorteile 
bei Start-Up-Mitarbeiterbeteiligungen bringen.

Die Gesetzesänderungen waren bei Drucklegung dieses  
Artikels in Begutachtung. Die weitere Gesetzwerdung bleibt 
abzuwarten. 
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